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Bereitschaftsdienst 
Notruf Rettungsdienst/Feuerwehr     112 
Krankenwagen-Rettungsleitstelle          19222 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch  07575 / 28 38 
 
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 

 

Telefon 116 117 
Notfalldienstzeiten: 
Sa./So./Feiertag   08.00 - 22.00 Uhr 
 

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Singen: 
Virchowstr. 10, Singen, Tel. 0180 60 77 312  
Sprechzeiten: 10.00 - 12.00, 16.00 – 19.00 Uhr 
 

Augenarzt:   Tel. 01801 929 340 
 

HNO-Arzt:   Tel. 0180 6077 211 
 

Zahnarzt:   Tel. 01805 911 660 
 

Apotheken-Notdienst: Tel. 0800 0022 833 
 

Hebammensprechstunde: 
- Kostenlose Einzelberatung für (werdende) Eltern mit 
Kindern im 1. Lebensjahr 
Sprechzeit: Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr im 
Fachbereich Gesundheit des Landratsamtes Sigma-
ringen, www.familieamstart-sig.de 
 
 

Nachbarschaftshilfe von Haus zu Haus  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Liselotte Wirth, Tel. 07466 / 10 40 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder  
0174 / 65 44 258 
 

Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 93 135 
 

Dorfhelferinnen‐Station Meßkirch‐Leibertingen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
 

Caritasverband Sigmaringen 
Beratungsstelle häusl. Gewalt, Tel. 07571 / 7301-0 
 

Hilfetelefon: Gewalt gegen Frauen 
Tel. 08000116016 
 

EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 
 

Forstrevier Leibertingen 
Förster Christoph Möhrle, Tel. 07777 / 1743 
Email: Christoph.moehrle@LRASIG.de 
 
 
 

Rathaus Leibertingen 
 

Die Narren haben die Schlüssel-
gewalt über das Rathaus über-
nommen. Deshalb ist das Bür-
germeisteramt am Rosenmon-
tag, 27. Februar  ganztags und 

am Fasentsdienstag, 28. Februar 2016 nachmittags 
geschlossen. 
 

Wir bitten um Beachtung! 
 
 
 

Postfiliale Leibertingen 
Öffnungszeiten: 

 

 

Während der Fasnacht ist die Postfiliale Leibertin-
gen zu folgenden Zeiten geöffnet: 
 

Donnerstag, 23.02.2017 
Freitag, 24.02.2017 
Samstag, 25.02.2017 jeweils von 9-10 Uhr 
Dienstag, 28.02.2017 
Mittwoch, 01.03.2017  
 

Am Rosenmontag, 27. Februar 2017 ist die Postfi-
liale geschlossen.  
 
 
 

Müllabfuhrtermine 
 

Restmüll: 
Montag, 27. Februar    Bezirk 1 (LB, TH, AL) 
 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet:  
Freitag 13.30 – 17 Uhr, Samstag 9 - 12 Uhr 
 
 
 

 
Herausgegeben vom Bürgermeisteramt Leibertingen. Verantwortlich  
Bürgermeister: Armin Reitze Tel: 0 74 66 / 92 82 0  Fax: 0 74 66 / 92 82 99 
Email: info@leibertingen.de  Internet: www.leibertingen.de 



Unsere Altersjubilare 
 

Folgender Altersjubilar kann in den 
kommenden Tagen seinen Geburtstag 
feiern: 

 

Herr Helmut Steidle, An der Leiten 1, TH, 
  75. Geburtstag am 27. Februar 
 

Wir gratulieren herzlich. 
 
 
 

Bericht  zur Gemeinderatsitzung 
vom 20.02.2017 
 
 

TOP 010 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 
2017  
- Beschlussfassung  

Nachdem der Gemeinderat bereits im Januar den 
Verwaltungshaushalt intensiv vorberaten hatte und 
auch die möglichen Investitionspunkte grundsätzlich 
angesprochen wurden, konnte nun die Beratung und 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 vom Gre-
mium stattfinden. Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 
9.222.400,- €, davon im Verwaltungshaushalt 
6.400.550,- € und im Vermögenshaushalt 2.821.850,- 
€. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahme liegt bei 1.533.900,- €. Der Höchstbetrag der 
Kassenkredite wurde auf 1.250.000,- € festgesetzt. 
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der 
Gewerbesteuer bleiben unverändert bei 350 %. Die 
Einnahmesituation der Gemeinde ist für das Jahr 
2017 überaus gut einzuschätzen. Bei der Gewerbe-
steuer sind 450.000,- € und damit 60.000,- € mehr als 
im vergangenen Jahr geplant. Bei den Einnahmen 
aus dem Einkommensteueranteil ist von einem Betrag 
in Höhe von 1.076.200,- € auszugehen, was einem 
Zuwachs von 36.500,- € entspricht. Die FAG-
Schlüsselzuweisungen betragen voraussichtlich 
946.500,- € und damit ein Plus von 160.500,- €. Die 
Steuerkraftsumme 2017 beträgt 2.339.959,- € und 
liegt damit ca. 112.000,- € unter dem Vorjahresansatz 
und spiegelt so die geringen Steuereinnahmen des 
Jahres 2015 wieder. Aus dem Integrationslastenaus-
gleich ist für das laufende Jahr für die in Leibertingen 
untergebrachten Flüchtlinge ein Zuweisungsbetrag 
von ca. 10.000,- € vorgesehen. Der Gemeindeanteil 
an der Umsatzsteuer steigt voraussichtlich um 
14.100,- € auf 73.500,- €. Die Zuweisungen aus dem 
Kindergartenlastenausgleich für über Dreijährige ge-
hen leicht zurück und auch die Zuweisungen für die 
Kleinkindbetreuung ist rückläufig. Der Rückgang der 
Zuweisungen ist zum einen durch den niedrigeren 
Förderbetrag pro gewichtetem Kind als auch durch 
einen spürbaren Rückgang der Anzahl der Kinder 
zum für die Bemessung der Zuwendungen gültigen 
Stichtag verursacht. Die genauen Förderbeträge pro 
Kind über und unter drei Jahren und die Gesamtzahl 
der gewichteten betreuten Kinder stehen für das Jahr 
2017 noch nicht endgültig fest. Entsprechend der 

Hiebsplanung ist für den Forstbetrieb ein Ergebnis 
von 155.900,- € und damit einem Minus von 8.200,- € 
geplant. Das Ergebnis aus dem laufenden Forstbe-
trieb ist immer noch sehr gut und basiert auf einem 
Hiebsatz von 6.000 Festmetern. Die Personalausga-
ben betragen 1.551.450,- €. Die Steigerung gegen-
über 2016 beträgt 144.140,- €. Der Personalkörper 
der Gemeinde Leibertingen beträgt bei den Beschäf-
tigten 25,52 Vollzeitstellen, bei den Beamten 2,5 Voll-
zeitstellen. Dies bedeutet, daß die Gemeinde Leibert-
ingen bei diesen beiden Bereichen 3,6 Vollzeitstellen 
mehr beschäftigt als im Jahr 2016. In der Hauptver-
waltung ist bei den Beschäftigten eine neue Teilzeit-
stelle sowie die Übernahme einer Beamtin, die bisher 
gegen Kostenersatz von einem anderen Dienstherrn 
beschäftigt war, geplant. Durch neue Angebote und 
personelle Veränderungen kommt es hier insgesamt 
zu einer Mehrung um eine Stelle. Im Gegenzug fallen 
die vorgenannten Kostenersätze weg. Die Zufüh-
rungsrate an den Vermögenshaushalt beträgt nur 
158.650,- € und erreicht damit nicht ganz die Höhe 
der Mindestzuführung, die die ordentlichen Tilgungs-
zahlungen abdecken soll. Für 2017 wären dies 
211.750,- €. Als Ersatzdeckungsmittel stehen im Ver-
mögenshaushalt in größerem Umfang Verkaufserlöse, 
aber auch Rückflüsse aus den laufenden Tilgungs-
zahlen der an die Bioenergie gewährten Gesellschaf-
terdarlehen zur Verfügung. Im Vermögenshaushalt 
2017 sind Erschließungskosten für das Baugebiet 
„Herren Höck Nord“ in Kreenheinstetten mit 367.000,- 
€, für das Baugebiet „Steigäcker II“ in Altheim  
341.000,- € und für das Baugebiet Thalheim 250.000,- 
€ eingeplant. Dem stehen erwartete Bauplatzverkäufe 
von 264.000,- € gegenüber. Für die Verlegung einer 
20-kV-Leitung im Gewerbegebiet „Breite Süd“ sind 
Aufwendungen von 28.600,- € geplant. Die Refinan-
zierung dieser Maßnahme ist durch eine Anpassung 
des Verkaufspreises für Gewerbeflächen vorgesehen. 
Die Baumaßnahme Schuppengebiet Kreenheinstetten  
ist mit 50.000,- € veranschlagt. Hiervon entfallen 
10.000,- € auf den Grunderwerb und 40.000,- € auf 
die Planungs- und Herstellungskosten. Dem gegen-
über stehen Kostenersätze von 50.000,- € gegenüber, 
da dieses Vorhaben für die Gemeinde keine Belas-
tung bedeuten soll. Die Baumaßnahme „Luchs in-
foPoint“ ist mit 55.000,- € angesetzt. Dem stehen je-
doch gleichwertige Förderungen vom WWF gegen-
über. Für den zweiten Bauabschnitt der Kanalsanie-
rung im Zuge der Eigenkontrollverordnung sind 
150.000,- € Aufwendungen bei erwarteten Zuschüs-
sen in Höhe von 95.000,- € vorgesehen. Der Abwas-
seranschluss der Aussenbereichshöfe ist mit Kosten 
von 370.000,- € veranschlagt und wird nur durchge-
führt, wenn die eingeplanten Zuschüsse nach FRWW 
mit 296.000,- € bewilligt werden. Darüber hinaus wer-
den für dieses Vorhaben auch konkret Anschlussbei-
träge fällig, so dass dieses Vorhaben insgesamt eben-
falls kostenneutral für die Gemeinde sein sollte. Die 
allgemeinen Erschließungs-, Kanal- und Klärbeiträge 
liegen bei voraussichtlich 30.000,- €. Für die Abteilung 
Leibertingen der Freiwilligen Feuerwehr ist die Er-
satzbeschaffung des LF 20 mit 310.000,- € veran-
schlagt. Aus Zuschüssen aus dem Ausgleichstock ist 



mit 100.000,- € und aus Zuwendungen für das Feuer-
wehrwesen mit 74.000,- € zu rechnen. Weitere 
16.000,- € werden für die technische Beladung an 
Zuwendungen erwartet, so dass sich damit die Finan-
zierungsmittel für diese Vorhaben erhöhen.  Die Bau-
maßnahme Gehweg/Radweg L 196 ist mit 24.500,- € 
veranschlagt. Dem stehen Kostenbeteiligungen des 
Landes mit 13.500,- € entgegen. Für die Über-
schwemmungssicherung Dorfbach Altheim sind 
40.000,- € vorgesehen und die Planungskosten Dorf-
entwicklungskonzept Thalheim 30.000,- €. Der 
Zweckverband Heuberg-Wasserversorgung rechts der 
Donau erhält für die Vermögensumlage einen Anteil 
von 29.000,- €, dem jedoch ein Zuschuß nach dem 
FRWW in gleicher Höhe entgegensteht. Für den Aus-
bau landwirtschaftlicher Wege ist ein Betrag von 
100.000,- € vorgesehen und zur Umschuldung bei der 
Nähwärme GmbH ist eine Darlehensgewährung von 
500.000,- € in den Gemeindehaushalt eingeplant.  
 

TOP 011 Baugesuche 

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen an der 
Jugendherberge Burg Wildenstein, die Umnutzung 
und Umbau eines Ökonomiegebäudes zu einem 
Wohnhaus mit integrierter Garage wie auch der  Neu-
bau einer landw. Berge- und Maschinenhalle auf dem 
Beuroner Bühl in Leibertingen fanden die Zustimmung 
des Gemeinderats. Das gemeindliche Einvernehmen 
wurde erteilt. Die Erstellung Lüfterbühne entlang Halle 
1 + 2, sowie Verlegung der best. PKW-Stellplätze und 
Erstellung zusätzlicher 2. Grundstückszufahrt bei der 
Fa. Mahle wurde ebenfalls zustimmend beraten und 
die notwendige Befreiung hinsichtlich der geringfügi-
gen Überschreitung der Baufenster durch die geän-
derte Lage der Lüfterbühnen wurde erteilt. 
 

TOP 012 Aufstellung des Bebauungsplans 
„Steigäcker II“ in Leibertingen, Ortsteil 
Altheim und der örtlichen Bauvor-
schriften 
- Entwurfsfeststellung   
- Offenlage gem. § 3 Abs.2 Baugesetz-
buch (BauGB) 

Im ersten Schritt hatten bereits die vorgezogene Bür-
gerbeteiligung und die Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange stattgefunden. Die dabei eingegange-
nen Anregungen oder Einwände wurden nun in das 
Planwerk eingearbeitet bzw. vom Gemeinderat abge-
wogen. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Stei-
gäcker II“ in Altheim und die dazugehörigen örtlichen 
Bauvorschriften werden nun öffentlich ausgelegt. 
 

TOP 013 Aufstellung des Bebauungsplans  
"Herren Höck Nord“ in Leibertingen, 
Ortsteil Kreenheinstetten und der ört-
lichen Bauvorschriften 
- Entwurfsfeststellung  
- Offenlage gem. § 3 Abs.2 Baugesetz-
buch (BauGB) 

Auch das Bebauungsplanverfahren in Kreenheinstet-
ten wurde durch Offenlage und frühzeitige Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange zum aktuellen Stand 
gebracht. Die bei diesem Verfahren eingegangenen 
Anregungen und Hinweise wurden in das Planwerk 
eingearbeitet bzw. im Gemeinderat entsprechend 
abgewogen. Der Gemeinderat beschloss nun, dem 
Entwurf des Bebauungsplanes „Herren Höck Nord“ in 
Kreenheinstetten und die dazugehörigen örtlichen 
Bauvorschriften. Diese wurden festgestellt. Der Ent-
wurf des Bebauungsplanes „Herren Höck Nord“ in 
Kreenheinstetten und die örtlichen Bauvorschriften 
werden nun öffentlich ausgelegt. 
 
Bei beiden Maßnahmen ist ein Umweltbericht und 
eine Öko-Bilanz zu erstellen. Die Gemeinde wird die 
notwendigen sogenannten Öko-Punkte kurzfristig 
realisieren, indem sie Waldrefugien mit einer Gesamt-
fläche von acht ha im Gemeindewald ausweist. Bei 
diesen Refugien wird die bisherige Nutzung des Wal-
des aufgegeben um so ein für die Pflanzen- und Tier-
welt nützlicheres Gebiet zu schaffen. Die notwendigen 
Öko-Punkte werden nun diesen beiden Bebauungs-
plänen als notwendiger Ausgleich zur Verfügung ge-
stellt. Der Gemeinderat war sich jedoch einig, daß 
weitere zum Teil auch kleinere Maßnahmen erfolgen 
müssen, um so für die Gemeinde ein sogenanntes 
Öko-Konto zu entwickeln, indem solche Öko-Punkte 
angesammelt und für andere Ausgleichmaßnahmen 
zur Verfügung gestellt werden können. Wichtig war 
dem Gremium, daß diese jetzt „verwendeten“ Punkte 
zeitnah durch sinnvoll geplante Ausgleichsmaßnah-
men wieder dem Öko-Konto zugeführt werden. Wie 
sich die Ausgleichsthematik auf die Preisgestaltung 
der Bauplätze auswirken wird, wird im Zuge der Bau-
platzpreisberatungen intensiv zu diskutieren sein. 
 

TOP 014 Aufstellung eines Bebauungsplans 
Gewerbegebiet "Im Winkel" in Leibert-
ingen, Ortsteil Altheim und der örtli-
chen Bauvorschriften 
- Entwurfsfeststellung 
- Offenlage gem. § 3 Abs. 2  Bauge-
setzbuch (BauGB) 

Bereits seit dem Jahr 2015 hatte sich der Gemeinde-
rat mehrfach mit der Aufstellung dieses Bebauungs-
planes beschäftigt und hierzu die Festsetzungen im 
Flächennutzungsplan auch teilweise angepasst. Die 
Gründe für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes 
ist die Verlegung des Betriebsstandsortes eines be-
stehenden Schlossereibetriebes nach Altheim. Die 
Aufstellung des Bebauungsplanes hat vorrangig zum 
Ziel die Schaffung einer neuen Gewerbebaufläche 
verbunden mit der Umsiedlung eines einheimischen 
Handwerksbetriebs sowie der Erhalt und die langfris-
tige Sicherung von Arbeitsplätzen. Das Verfahren war 
zwischenzeitlich etwas ins Stocken geraten, da die 
Naturausgleichsmaßnahmen noch abgeklärt werden 
mussten. Die Maßnahmen werden nun auf privater 
Fläche des Bauherrn umgesetzt. Auch hier beschloss 
der Gemeinderat nun den Entwurf des Bebauungs-
planes „Gewerbegebiet Winkel“ in Altheim sowie die 



dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften. Sie werden 
festgestellt und der Entwurf des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet Winkel“ in Altheim und die dazugehö-
rigen örtlichen Bauvorschriften werden nun öffentlich 
ausgelegt. 
 

TOP 015 2. Änderung Flächennutzungsplan 
2025 VVG Meßkirch-Leibertingen-
Sauldorf  
- Abwägung 
- Wirksamkeit 

Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Meßkirch – 
Leibertingen – Sauldorf hat in der Sitzung am 
27.04.2016 den Beschluss zur 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes 2025 beschlossen. Anlass der 
Planänderung sind neue städtebauliche Entwick-
lungsziele bei den jeweiligen Gemeinden, die als Vo-
raussetzung dienen, damit Planungsrecht geschaffen 
werden kann. Im Anhörungsverfahren der Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Bürgerbeteiligung sind in 
der Zeit vom 25.04.2016 bis 27.05.2016 Bedenken 
und Anregungen eingegangen. Aufgrund fehlender 
Unterlagen mit umweltrelevanten Bezügen zur FNP-
Planung wurde die öffentliche Auslegung im Zeitraum 
vom 02.01.2017 bis einschließlich 03.02.2017 wieder-
holt. Die neuen Bedenken und Anregungen wurden 
nun in einem Abwägungsprotokoll dem Gemeinderat 
vorgestellt und zur Abwägung gebracht. Der Gemein-
derat beschloss die Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange entsprechend der Vorlage der Ver-
waltung zu berücksichtigen und die Wirksamkeit der 
2. Änderung des FNP in der Fassung vom 01.09.2016 
wurde beschlossen. 
 
 
 

Schon mehr als zwanzig Verträge zur 
Nahwärme abgegeben 
Bioenergiedorf Kreenheinstetten auf 
einem guten Weg 
 

Die beiden ersten Bürgersprechstunden zum Nah-
wärmenetz in Kreenheinstetten waren sehr gut be-
sucht. Mehr als zehn Haushalte haben zusätzliche 
Informationen eingeholt. Fast alle werden sich an das 
Nahwärmenetz anschließen lassen. Entweder zur 
direkten Wärmeversorgung oder mit einer Vorverle-
gung in das Gebäude. Neben der klimaschonenden 
Energieversorgungspielt auch der mögliche Anschluss 
an das schnelle Internet eine wichtige Rolle für die 
positive Entscheidung der Kreenheinstetter Haushal-
te. Jörg Dürr-Pucher, Projektentwickler der solarcom-
plex AG freut sich, dass schon wenige Tage nach 
Versenden der Briefe mehr als zwanzig unterschrie-
bene Verträge vorliegen. Das macht Mut für die letzte 
Woche. Am Freitag, 3. März 2017 müssen die unter-
schriebenen Verträge abgegeben werden. Dann wird 
mit der Planung begonnen. 
 

Dank eines neuen Förderprogramms des Landes 
Baden-Württemberg hat die Bioenergie Leibertingen 

eine zweite Chance, das bereits vor drei Jahren ge-
plante Nahwärmenetz in Kreenheinstetten zu bauen. 
Durch die besseren Förderbedingungen können wir 
den Haushalten und Unternehmen auch deutlich bes-
sere Vertragskonditionen anbieten. Deshalb hoffen 
wir, dass neben den Haushalten, die damals Verträge 
unterschrieben haben, auch viele andere Haushalte 
die Chance wahrnehmen sich jetzt, im zweiten Anlauf, 
beim Bioenergiedorf Kreenheinstetten zu beteiligen, 
erklärt Geschäftsführer Siegfried Müller. 
 

Guido Amann, Ortsvorsteher von Kreenheinstetten 
erklärt die entscheidenden Verbesserungen so: Wir 
können die Preise gegenüber dem damaligen Projekt 
deutlich senken und können jetzt die gleichen Konditi-
onen anbieten, die für das Nahwärmenetz in Leibert-
ingen gelten. Wir haben den Arbeitspreis um 1,35 
Cent netto pro Kilowattstunde Nahwärme reduziert. 
Der Grundpreis reduziert sich um nahezu die Hälfte 
auf 252,36 Euro netto pro Jahr. Weitere wichtige In-
formationen sind die auf 10.000 Kilowattstunden re-
duzierte Mindestabnahme und die Tatsache, dass es 
im Ort weder eine Heizzentrale, noch eine Solaranla-
ge, noch einen Pufferspeicher geben wird. 
 

Neben ökologischer Nahwärme zu attraktiven Preisen 
wird auch der Anschluss an das Glasfasernetz den 
Ortsteil Kreenheinstetten für die Zukunft fit machen 
und den Wert der einzelnen Immobilien steigern hel-
fen. Wir dürfen auf die positiven Erfahrungen im Orts-
teil Leibertingen verweisen, in dem die privaten Haus-
halte und Betriebe sich schon vor einigen Jahren für 
erneuerbare Energien und schnelles Internet ent-
schieden haben. Mit der Bioenergie Leibertingen 
GmbH (BEL), einer hundertprozentigen Tochter der 
Kommune, haben wir einen leistungsfähigen Nah-
wärmeversorger, der mit seinen Erfahrungen aus 
Leibertingen für die Verlegung des Ortsteils Kreen-
heinstetten sehr gut aufgestellt ist. 
 

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das Projekt die-
ses Mal umsetzen können. Wegen der Entscheidung 
des Landes stehen wir unter erheblichem Zeitdruck. 
Bitte melden Sie uns deshalb möglichst schnell mit 
schriftlich oder telefonisch zurück, ob Sie Interesse an 
einem Nahwärmeanschluss haben und ob Sie dazu 
ein Beratungsgespräch, möglicherweise bei sich zu-
hause, wünschen. Darüber hinaus bieten wir auch 
nochmals eine letzte Runde der bewährten Sprech-
stunden in der Ortsverwaltung an. Der Termin Mitt-
woch, 1. März 2017 von 17 bis 19.30 Uhr. Bitte mel-
den Sie sich dazu kurz telefonisch bei uns an. Tel. 
07466/9282-0. 
Letzter Termin für die Abgabe der Verträge ist 
Freitag der 3. März 2017. 
 

Fünf wichtige Fakten nochmals auf einen Blick: 
1. Die Preise können auf das Niveau von Leibertin-

gen gesenkt werden. Dadurch sinkt der Arbeits-
preis netto auf 8,5 Cent pro KwH. Der Grundpreis 
sinkt auf netto 252,36 Euro. In beiden Nahwärme-
netzen haben wir dann die gleichen Preise. 

2. Die Mindestabnahmemenge sinkt gegenüber den 
früheren Planungen um ein Drittel auf nur noch 
10.000 KWh pro Jahr. Das entspricht etwa 1.300 
Litern Heizölverbrauch. 



3. Die komplette Energie-Erzeugung und der Puffer-
speicher werden beim Bäumlehof gebaut. In 
Kreenheinstetten selbst wird es nur das Nahwär-
menetz geben. 

4. Der Energiemixim Bioenergiedorf Kreenheinstetten 
besteht aus Biogasabwärme und Holz aus einem 
Hackschnitzelkessel beim Bäumlehof. Dort steht 
auch der Öl-Spitzenlastkessel für Notfälle und lan-
ge Kälteperioden. 

5. Vertragsbeginn ist für alle Abnehmer der 1. Januar 
2019. Er läuft dann bis zum 31.12. 2018. Wir ge-
hen für die meisten Haushalte von einer Inbetrieb-
nahme im Jahr 2018 aus. Einzelne Abnehmer 
könnten auch bereits Ende 2017 angeschlossen 
werden. Das hängt vom Zeitpunkt des Zuwen-
dungsbescheides des Landes ab. 

 
 
 

Forstpflanzensammelbestellung für 
Kleinprivatwaldbesitzer ‐ Erinnerung 
Auch in diesem Frühjahr wird im Forstrevier Leibertin-
gen wieder eine Sammelbestellung für Forstpflanzen 
durchgeführt. 
Bei Bedarf melden Sie sich bitte bis spätestens Mon-
tag, den 27.02.2017, bei Revierförster Möhrle (mail: 
christoph.moehrle@lrasig.de oder Tel. 07777/1743) 
gez. Möhrle 
 
 

 

TC Kreenheinstetten 
Bevorstehende Spiele: 
Samstag, 25.02.2017 
16.00 Uhr – Mixed – Tennishalle 
Krauchenwies 

TC Kreenheinstetten    - TC Rebberg 
 
 

 

Waldgeisterzunft  
Kreenheinstetten e.V. 
 

Zum Rosenmontagsumzug am 
27.02.2017 gehen wir nach Meß-
kirch. 
Abfahrt an der „Traube“ um 12.00 
Uhr und 12.45 Uhr, Rückfahrt jeweils 

17.00 Uhr, 19.00 Uhr, 22.00 Uhr 
Wir laufen an Stelle 33 von 60. 
  

WICHTIGE INFO!!!!!! 
Wir treffen uns an diesem Tag um 13.00 Uhr im 
Schlosshof in Meßkirch, um Fotos zu machen für un-
ser großes Narrentreffen 2018. 
Wir bitten um vollzähliges Erscheinen. Jede Gruppe 
wird einzeln fotografiert. Desweitern wird auch ein 
gemeinsames Gruppenfoto gemacht!!! 
 
 
 
 

Musikverein Leibertingen e.V. 
Einladung 
Am Samstag, den 04.03.2017 findet um 20.00 Uhr 
im Schützenhaus in Leibertingen unsere Jahres-
hauptversammlung statt. 
Hierzu laden wir alle aktiven und passiven Mitglieder, 
Ehrenmitglieder sowie Freunde und Gönner unseres 
Vereins recht herzlich ein. 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2. Totenehrung 
3. Bericht der Schriftführerin 
4. Bericht Kasse und Bericht der Prüfer 
5. Bericht des Dirigenten 
6. Bericht des Jugendleiters 
7. Bericht des Vorsitzenden 
8. Entlastung der Vorstandschaft 
9. Neuwahlen 
10. Ehrungen 
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 

Anträge zur Tagesordnung bitten wir bis drei Tage vor 
der Versammlung dem 1. Vorsitzenden, Hans-Peter 
Frick, schriftlich einzureichen. 
 

gez. Hans-Peter Frick,1. Vorsitzender 
 
 
 

ZGK Leibertingen e.V. 
Zum Fasnetsverbrennen und Fas-
netsausklang auf der Burg Wildenstein 
am Dienstag, 28.02.2017 um 19.01 Uhr 
laden wir die gesamte Bevölkerung 
herzlich ein. Wir wollen diesen Abend 

mit einer Fackelwanderung beginnen. Abmarsch ist 
um 18.14 Uhr am Dorfplatz. 
 

Am Rosenmontag, 27.02.2017 fahren wir zum Nar-
rentreffen nach Meßkirch. 
Der Umzug beginnt um 13.30 Uhr. Wir laufen als 
Startnummer 30 von 60. 
Abfahrt Lengenfeld:    12.00 Uhr 
Abfahrt Leibertingen:  12.15 Uhr 
Abfahrt Leibertingen:  12.45 Uhr 
Rückfahrt Meßkirch:   17.30 Uhr 
Rückfahrt Meßkirch:   22.00 Uhr 
 

Am Freitag, 24.02.2017 treffen wir uns um 10.00 Uhr 
in der Turnhalle zum Herrichten für den Bunten 
Abend. Der Abbau findet am Dienstag, 28.02.2017 
um 10.00 Uhr in der Turnhalle statt. 
 
 
 

Rentnertreff Thalheim 
Am kommenden Freitag, 24. Februar 2017 treffen wir 
uns um 14.00 Uhr mit PKW an der Kreuzstraße. Wir 
fahren nach Heudorf und machen dort eine Wande-
rung. Abschluss ist dann im Gasthaus „Adler“ in Heu-
dorf.  
 
 
 
 



Gesangverein Liederkranz Thalheim 
Voranzeige 
Am Sonntag, 05. März 2017 findet um 10.00 Uhr im 
Probelokal in Thalheim unsere Generalversammlung 
statt. 
Hierzu sind bereits heute alle Mitglieder, Freunde und 
Interessierte recht herzlich eingeladen. 
 
 

Schützenverein  
Altheim‐Thalheim 
Sauschwänzleessen 2017 
Am Fasnetssamstig veran-
staltet der Schützenverein 

sein traditionelles Sauschwänzleessen. Es wird aber 
auch Bauch, Schinken, Sauerkraut und Kartoffelpüree 
angeboten.  
Beginn ist ab 11.30 Uhr.  
Der Verein würde sich freuen, viele Gäste aus Nah 
und Fern begrüßen zu dürfen.   
 
 

Köhlerzunft Thalheim e.V. 
 

Arbeitseinsatz Aufräumen und Putzen 
während der Dorffasnet 
Wir treffen uns am Freitag, 24.02., Mon-
tag, 27.02. und Mittwoch 01.03. jeweils 
um 09:00 Uhr zum Putzen und Aufräu-

men im Bürgerhaus. Bitte merkt euch diese Arbeits-
einsätze vor. 
 

Rosenmontagsumzug in Meßkirch am 27.02.2017 
Wir nehmen am Rosenmontag, 27.02.2017 am Um-
zug in Meßkirch teil. 
Der Umzug beginnt um 13:30 Uhr (Laufnummer 
29/59).  
Abfahrt ist um 12:15 Uhr, Rückfahrt um 18:00 Uhr. 
Begleitet werden wir vom Fanfarenzug Langenhart. 
Zum letzten Umzug der Fasnet freuen wir uns noch-
mals auf viele Hästräger. 
Zunftrat Köhlerzunft Thalheim e. V. 
 
 

20 Jahre Rei’gschmeckte und 
Alt’eigsessene Thalheim 
Unser Motto für dieses Jahr beim legendären Umzug 
in Thalheim steht fest: 
 

„Stars und Sternchen“ 
 

Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Seid 
kreativ! Eine kleine Hilfestellung – 
Kostüme die schnell zusammengestellt sind: Udo 
Lindenberg,  Andreas Gabalier, Heino oder ganz all-
gemein vom Schauspieler, Sänger bis zum Profisport-
ler… 
Wir freuen uns über viele Stars und Sternchen! 
  

„Rei-gschmeckte“ 
Delia Bücheler 
07575/7180133 
 
 

VdK Ortsgruppe Buchheim 
Einladung an alle Mitglieder 
Zu unserer Hauptversammlung 2017 am Sonntag, 
den 12. März 2017 um 14.30 Uhr in Buchheim im 
Gasthaus "Freier Stein" laden wir alle Mitglieder sowie 
Freunde und Gönner unserer Organisation recht herz-
lich ein. 
Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich die Vor-
standschaft 
gez. Ludwig Faden 
 
 

Akkordeon‐Club Buchheim e.V. 
 

Auf die Noten, fertig, los!  
Spielst du ein Instrument (Flöte, Melodica, Akkordeon, 
Keyboard oder Gitarre) und möchtest gerne mit ande-
ren gemeinsam musizieren? Dann bist du bei uns 
genau richtig!  
Der Akkordeon-Club Buchheim lädt alle interessierten 
Kinder ab 7 Jahre zu einer Schnupperprobe in die 
Schülergruppe ein.  
Wann?  Montag, 06.03.2017 um 16 Uhr  
Wo?  Bürgerhaus Buchheim 
Mitbringen? Dein Instrument 
Wir freuen uns auf Euch! 
Der Akkordeon-Club Buchheim 
 
 
 
 

 
 
Wochenspruch: Seht, wir gehen hinauf nach Jeru-
salem, und es wird alles vollendet werden, was 
geschrieben ist durch die Propheten von dem 
Menschensohn. (Lukas 18,31) 
 

Sonntag, 26. Februar (Estomihi) 
9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikant  D. Lallathin) 
 

Mittwoch, 1. März 
20.00 Uhr Singkreis 
 

Donnerstag, 2. März 
15.00 Uhr Frauenkreis 
19.30 Uhr Posaunenchorprobe in Pfullendorf 
 

Freitag, 3. März 
16.00-17.00 Uhr Gruppenstunde der Wölflinge 
ab 17.00 Uhr Treff der Pfadis 
18.30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag im Herz-
Jesu-Heim 
 

Sonntag, 5. März (Invokavit) 
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer J. Eckhoff) 



 

Weltgebetstag 2017 von den 
Philippinen 
Frauen aller Konfessionen laden 
zu diesem Gottesdienst am Frei-
tag, 3. März 2017 
- um 18.30 Uhr ins Herz-Jesu-
Heim in Meßkirch und 

- um 19.00 Uhr in die Kirche St. Matthäus nach Bicht-
lingen ein. 
Unter der Frage „Was ist denn fair?“ steht der diesjäh-
rige Weltgebetstag. 
Auf den Philippinen ist die Frage der Gerechtigkeit 
häufig Überlebensfrage. 
Mit ihr laden uns philippinische Christinnen zum Welt-
gebetstag ein. Ihre Gebete, Lieder und Geschichten 
wandern um den Globus, wenn ökumenische Frauen-
gruppen am 3. März 2017 Gottesdienst feiern. 
Die über 7.000 Inseln der Philippinen sind trotz ihres 
natürlichen Reichtums geprägt von krasser Ungleich-
heit. Viele der über 100 Millionen Einwohner leben in 
Armut. Wer sich für Menschenrechte, Landreformen 
oder Umweltschutz engagiert, lebt nicht selten gefähr-
lich. Ins Zentrum ihrer Liturgie haben die Christinnen 
aus dem bevölkerungsreichsten christlichen Land 
Asiens das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg (Mt 20, 
1-16) gestellt. Den ungerechten nationalen und globa-
len Strukturen setzen sie die Gerechtigkeit Gottes 
entgegen. 
Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele, die sich in 
das weltverbindende Gebet einreihen, und so ihre 
Verbundenheit zum Ausdruck bringen. 
 
 
 

Landratsamt Sigmaringen 
 
 

Die Landrätin lädt zur Bürger‐
sprechstunde ein 

Mit der Landrätin ins Gespräch zu kommen - diese 
Gelegenheit bietet sich allen Bürgerinnen und Bürgern 
des Landkreises bei der nächsten Bürgersprechstun-
de von Landrätin Stefanie Bürkle am Montag, 13. 
März 2017 ab 18:00 Uhr im Landratsamt Sigmarin-
gen. 
Dabei können mit der Leiterin der Kreisverwaltung 
Anliegen besprochen sowie Wünsche und Anregun-
gen vorgebracht werden. 
Das Gespräch findet im Büro der Landrätin im Land-
ratsamt, Leopoldstraße 4 in Sigmaringen statt. Um 
Anmeldung über das Sekretariat unter Tel: (07571) 
102-1011 wird gebeten.  
 
 

Die Kreisabfallwirtschaft informiert 
Start der Grüngutsaison am 10. März 2017 auf 
den Recyclinghöfen im Landkreis Sigmarin-
gen 
Die Kreisabfallwirtschaft Sigmaringen teilt mit, dass 
die Anlieferung von Grünabfällen ab Freitag,  10. 
März 2017 wieder auf allen Recyclinghöfen im Land-
kreis Sigmaringen möglich ist. Volker Riester, Leiter 

der Recyclinghöfe, bittet darum, Grünabfälle mit ei-
nem Stammdurchmesser von mehr als 3 cm von an-
deren Grünabfällen zu trennen. Auch sollte darauf 
geachtet werden, dass keine Schnüre, Folien oder 
nichtpflanzliche Gegenstände zwischen den Grünab-
fällen sind.  
Katzenstreu und Kleintiermist gehören nicht in den 
Grünabfallcontainer und sollten über den Restmüll 
entsorgt werden. 
Weiter warnt die Kreisabfallwirtschaft davor, Garten-
abfälle einfach in den Wald zu werfen. Verrotten die 
Abfälle dort, führt dies zu einer Überdüngung der Bö-
den. Für das Ökosystem schädliche Pflanzen breiten 
sich aus. „Rechtlich gesehen handelt es sich bei der 
Ablagerung von Grünabfällen um eine wilde Müllabla-
gerung. Diese Ordnungswidrigkeit wird mit bis zu 300 
Euro bestraft. In besonderen Fällen können sogar 
Bußgelder von über 1000 Euro verhängt werden.“ 
sagt Volker Riester. 
 

Für weitere Fragen zur Grünabfallerfassung sowie 
rund um den Abfall stehen Ihnen die Abfallberater 
gerne zur Verfügung: 
 

Nadine Steinhart  
 07571 / 102 – 6607, Fax: 07571 / 102 – 6699, E-
Mail: Nadine.Steinhart@LRASIG.de 
 

Volker Riester 
 07571 / 102 – 6608, Fax: 07571 / 102 – 6699, E-
Mail: Volker.Riester@LRASIG.de     
 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage unter www.landkreis-sigmaringen.de oder 
in unserer Abfall-App.  
 
 
 

WIS‐Beratertag 
Am Mittwoch, 22.03.2017 ist 
es wieder Zeit für einen WIS-
Beratertag mit Herrn Jürgen 

Kuhn von der IHK Bodensee-Oberschwaben. Mit vor-
heriger Terminvereinbarung haben Interessierte die 
Möglichkeit sich gezielt Antworten auf alle Fragen 
zum Thema Existenzgründung zu holen. Des Weite-
ren ist Herr Kuhn auch Ansprechpartner wenn es um 
das Thema Unternehmensnachfolge geht. Die Bera-
tung findet bei der WIS GmbH Landkreis Sigmaringen 
in der Fürst-Wilhelm-Straße 12 - Hofgarten, 2. OG 
statt. 
Terminvereinbarung bitte unter Telefon 0751/409226 
oder per E-Mail unter kuhn@weingarten.ihk.de. Die 
Beratung kostet 60 Euro. Weitere Informationen kön-
nen Sie auch der WIS-Homepage unter www.wis-
sigmaringen.de entnehmen. 
 
IHK‐Existenzgründerseminar 
Am Donnerstag, 30.03.2017 von 9-17 Uhr gibt es 
wieder ein Gründerseminar von der IHK Bodensee-
Oberschwaben. Innerhalb eines Tages können sich 
Interessierte über den Ablauf einer Existenzgründung 
informieren. Die Beratung findet im Kreismedienzent-
rum Sigmaringen in der Fürst-Wilhelm-Straße 14 
statt.  



Anmeldung bitte unter Telefon 0751/409226 oder per 
E-Mail unter kuhn@weingarten.ihk.de. Die Beratung 
kostet 60 Euro. Weitere Informationen können Sie 
auch der WIS-Homepage unter www.wis-
sigmaringen.de entnehmen. 
 
WIS gibt Starthilfe für Existenzgründung  
im Nebenerwerb 
Oft ist eine Gründung im Nebenerwerb ein erster 
Schritt, um eine Selbstständigkeit zu testen. Die 
Selbstständigkeit im Nebenerwerb sollte jedoch gut 
geplant sein.  
In diesem Jahr ist die Stadt Gammertingen Gastgeber 
der Informationsveranstaltung und hat gemeinsam mit 
der WIS GmbH das umfangreiche Programm gestal-
tet. In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Wirtschaftsförderer im Landkreis Sigmaringen, der 
IHK Bodensee-Oberschwaben und Handwerkskam-
mer Reutlingen greift die WIS dieses wichtige Thema 
regelmäßig neu auf.  
Der Infotag soll als Starthilfe für die Nebenerwerbs-
selbstständigkeit dienen und den Teilnehmern ermög-
lichen, wichtige Fragen mit Vertretern der Kammern, 
der Barmer Ersatzkasse, des Finanzamtes und der 
Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen zu klären. 
Angesprochen werden sowohl rechtliche, steuerliche 
als auch finanzielle Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Nebenerwerbsgründung. Für viele Existenz-
gründerinnen und -gründer ist es attraktiv, parallel zu 
einem Anstellungsverhältnis noch einem Nebenjob in 
Form eines eigenen Unternehmens nachzugehen.  
Die Infoveranstaltung findet am Donnerstag, den 
09.03.2017 von 14:00 bis 17:15 Uhr im Rathaus 
Gammertingen, Hohenzollernstraße 5 in Gammertin-
gen statt. Anmeldung zu dem Vortrag bei der WIS 
unter Telefon 07571 72 890-14 oder per E-Mail unter 
drackert@wis-sigmaringen.de. Weitere Informationen 
und den Veranstaltungsflyer mit Anmeldeformular gibt 
es unter www.wis-sigmaringen.de im News-Bereich.  
 
Was  ist  zu  tun,  wenn  der  eigene  Kunde  nicht 
zahlt? GründerZeit zeigt Strategien auf! 
Die WIS GmbH bietet am Montag, den 13. März 2017 
um 19 Uhr wieder einen spannenden Vortrag im 
Rahmen der Reihe „GründerZeit“. Die Veranstaltung 
findet im Sitzungssaal des Rathauses Mengen, 
Hauptstraße 90 in 88512 Mengen statt und 
beschäftigt sich mit dem Thema „Was, wenn der 
Kunde nicht zahlt?“ 
Gerade für Existenzgründer und Jungunternehmer ist 
die Zahlungsmoral des Kunden ein entscheidender 
Faktor. Ob Handwerker, Dienstleister oder Händler – 
jeder ist gerade in dieser frühen unternehmerischen 
Phase auf rasche Zahlungseingänge angewiesen. 
Häufen sich die Zahlungsausfälle, so kann dies das 
junge Unternehmen schnell in Turbulenzen bringen. 
Markus Michel von der Hauptgeschäftsstelle für 
Deutsche Vermögensberatung in Hohentengen führt 
die Teilnehmer an diesem Abend durch die 
wichtigsten Fragen in Zusammenhang mit den 
Themen Bonitätsprüfung, Rechnungslauf mit 
Mahnwesen, Inkasso und Factoring. 

Anmeldung zu dem Vortrag bei der WIS unter Telefon 
07571 72 890-14 oder per E-Mail 
unter gruenderzeit@unternehmerverband-
sigmaringen.de. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere 
Informationen gibt es auch auf der WIS-Homepage 
unter www.wis-sigmaringen.de. 
 
 
 

Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen 
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen 
und deren Angehörige 
Hofstraße 12, 88512 Mengen 
Tel. (07572) 7137 -368 sowie -372 und -431 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@lrasig.de 
Öffnungszeiten: vormittags:  Mo-Do  09.30-11.30 Uhr 
                          nachmittags: Do      16.00-17.30 Uhr 
Um Terminvereinbarung wird gebeten.  
 
 

JobCafé trifft  Suchtberatungsstelle  
(Allein-) Erziehend und auf Jobsuche?  
Dann besuchen Sie doch das JobCafé im Frauenbe-
gegnungszentrum. In ungezwungener Runde können 
Sie frischen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen 
genießen und dabei aktuelle Stellenangebote studie-
ren. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, zusammen mit 
einer Mitarbeiterin des Jobcenters, gezielt nach einer 
passgenauen Stelle zu suchen.  
Diesmal besucht uns Frau Stebner von der Suchtbe-
ratung und wird über ihre Arbeit berichten und offene 
Fragen beantworten.  
Das nächste JobCafé findet am Freitag, den 03. 
März 2017 von 09:00 Uhr -11:30 Uhr im Frauenbe-
gegnungszentrum Sigmaringen in der Bahnhofstraße 
3 statt. 
 
 

Rosige Zeit(en):  Veranstaltung  zum Inter‐
nationalen Frauentag  
Am Dienstag, 08. März, ist Internationaler Frauentag. 
Wie schon im vergangenen Jahr lädt aus diesem An-
lass der Verein Frauen-Begegnungs-Zentrum e.V. alle 
interessierten Frauen – auch Nichtmitglieder – nach-
mittags ab 15 Uhr zu ein paar entspannten Stunden in 
die Bahnhofstraße 3 in Sigmaringen ein. Die Teilneh-
merinnen können sich mit meditativen und kreativen 
Angeboten rund um den magischen Edelstein „Ro-
senquarz“ verwöhnen. Dieses Jahr gibt es auch ein 
spezielles Angebot für junge und werdende Mütter. 
Über zwei Stockwerke im Gebäude des Frauen-
Begegnungs-Zentrums erstrecken sich die Angebote: 
Empfangen werden die Besucherinnen im Gemein-
schaftsraum im Erdgeschoss mit Kaffee und Kuchen. 
Dort kann gemeinsam mit Bettina Müller-Krimm 
Schmuck aus Rosenquarz hergestellt werden. Im 
Obergeschoss leitet Beate Keller eine Rosenquarz-
meditation an. „Fit in den Frühling mit Ernährung und 
Kräutern“ heißt ein Vortrag von Heilpraktikerin Margit 
Heiter. Speziell für junge und werdende Mütter oder 
auch Großmütter ist das Angebot zum Umgang mit 



Tragetüchern und Stoffwindeln von Annett Klein ge-
dacht. Wie eine Handmassage geht, zeigt Katharina 
Jakob. Ergänzt wird das Programm durch die Mög-
lichkeit der Einzelberatung zum Thema „Kraftquellen 
in mir“ mit Barbara Bischofberger-Schwär. 
Für Kinder gibt es ein Betreuungsangebot im Kinder-
zimmer. Die Angebote sind flexibel über den Nachmit-
tag verteilt. Wer möchte, kann bereits um 15 Uhr 
kommen und alles mitmachen oder später für eine 
halbe Stunde vorbei schauen. Es gibt Kaffee und Ku-
chen. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende wird ger-
ne angenommen.  
 
 

Unterstützung  ermöglicht 
Teilhabe am gesellschaftli‐
chen Leben 

Benötigen Sie Beratung und direkte Unterstützung für 
sich selbst, Ihr Kind oder einen Angehörigen mit Be-
hinderung? Das Team der Ambulanten Dienste der 
Stiftung Liebenau Teilhabe steht Ihnen zur Seite, um 
für Ihren individuellen Betreuungsbedarf die passen-
den Mittel zu finden und zu nutzen. Wir beraten Sie 
gerne im persönlichen Gespräch. 
 

Nähere Informationen:  
Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH (früher St. 
Gallus-Hilfe), Ambulante Dienste, Edith Bochtler-
Walla, Reiserstraße 18, 88512 Mengen 
Telefon 07572 71373-45 
E-Mail: adsig@stiftung-liebenau.de 
www.stiftung-liebenau.de/teilhabe 
 
 
 

Bildungsakademie Sigmaringen 
Grundkurs für Android Smartphone-  
und Tablet-Nutzer 
Am Freitag, 10. März 2017 findet an der Bildungsakade-
mie der Handwerkskammer in Sigmaringen der Kurs 
„Android-Smartphone + Tablet Nutzer“ statt. 
Als Besitzer eines Smartphones haben Sie eine sinnvolle 
Ergänzung für Berufsleben und Freizeit in den Händen. 
Dieser Kurs vermittelt Ihnen die wichtigsten Informatio-
nen von A wie „Apps installieren“ bis Z wie „zurückset-
zen“. Sie lernen, wie das Smartphone eingerichtet wird, 
welche Einstellungen nützlich bzw. sinnvoll sind, wie Sie 
Emails empfangen und senden, Fotos verschicken und 
empfangen, Kontakte und Termine verwalten und diese 
evtl. mit PC Programmen wie Outlook synchronisieren.  
Der Kurs eignet sich gleichermaßen für Tablet-Nutzer, da 
Einrichtung und Bedienung weitestgehend identisch sind. 
Auskunft sowie Anmeldung: Bildungsakademie Sigma-
ringen, Tel. 07571 7477-15 oder Email: in-
fo@bildungsakademie-sig.de 
 
 

Die BLHV‐Landsenioren informieren! 
Bundespolitiker bei den Landsenioren 
Am Donnerstag, 02. März 2017 um 14:00 Uhr treffen 
sich die Landsenioren im Gasthaus Bären in Engen-

Welschingen. Herr Andreas Jung, Bundestagsabgeord-
neter der CDU hat sein Kommen zugesagt. 
Die Senioren im Bauernverband haben an diesem 
Nachmittag eine Vielzahl von Themen mit Ihrem Wahl-
kreisabgeordneten zu besprechen. Seit der letzten Bun-
destagswahl hat sich einiges verändert. Davon sind auch 
Senioren betroffen. 
Wir, Georg Renner (Bezirksvorsitzender der Landsenio-
ren) und Armin Zumkeller (Geschäftsführer der 
Landsenioren), freuen uns über zahlreiche Teilnahme an 
diesem Nachmittag. 
 
 

Naturpark Obere Donau  
Telefon 07466/9280-0,  
info@nazoberedonau.de 
 

Wuschelige Schneehasen aus wei-
cher Wolle. Donnerstag, 2. März, 14 bis 
16:30 Uhr 

Schneehasen gelten als wahre Überlebenskünstler. Sie 
wechseln vor Beginn des Winters ihr Haarkleid. Dann 
werden sie schneeweiß und sind in der verschneiten 
Landschaft perfekt getarnt. Zum besonderen Blickfang 
hingegen wird das knuffige Schneehäschen, das mit 
Hilfe der Filznadel aus Schafwolle gestaltet wird. Ein 
Pompon, gefertigt aus den langen Wollhaaren der 
Moorschnucke, bildet den Körper des Häschens, der sich 
dann besonders flauschig und fellartig anfühlt. Geeignet 
auch für Filzanfänger. Leitung: Adele Nalik; Treffpunkt: 
Haus der Natur; Gebühr: 8,- € inkl. Material; Anmeldung 
bis Montag, 27. Februar beim Haus der Natur, Telefon: 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 
 
 

Kleiderbörse Sauldorf 
Achtung Änderung - neuer Termin am Samstag, 
08.04.2017 von 14.00 – 16.00 Uhr. 
(Der März-Termin musste leider verschoben werden.) 
Wir bitten alle, die schon Karten für die März-Börse ha-
ben, um Rückruf  unter 07578-2444, ob der neue Termin 
wahrgenommen werden kann. 
 

 
 

Kinderartikel‐Börse Meßkirch‐Rohrdorf 
Die Gruppe Christel Jusa veranstaltet die Frühjahrsbörse 
am Freitag/Samstag, den 03./04.03.2017 in der Festhalle 
Rohrdorf. 
Dabei können Kinderartikel  verkauft und gekauft wer-
den. Angenommen werden Kinderbekleidung von Größe 
50 –164. Kinderwagen, Kinderbetten, Spielgeräte, Fahr-
räder und auch Spielsachen. Weiter wird Umstandsmode 
angenommen. 
Abgegeben werden können nur saubere und aktuelle 
Artikel.  Die Stückzahl ist ab sofort auf  60 erhöht. 
 

Die Nummernausgabe ändert sich ab sofort  
Die Kundennummern  einschl. Preisschilder und die 
dazu gehörenden Informationen können Sie ab 
01.02.2017 unter Mail cjusa@web.de. oder matheis-
roland@t-online.de anfordern. Dadurch entfällt bei der 
Abrechnung der Unkostenbetrag von 3 Euro. Weiter 
steht Ihnen jederzeit die Handynummer 0178 1377523 
(WhatsApp) für Fragen zur Verfügung. 
 

Die Annahme ist am Freitag von 15.30 Uhr – 18.00 Uhr. 



Der Verkauf findet am Freitag von 20.00 Uhr – 21.30 Uhr  
statt. Schwangere haben Zutritt ab 19.00 Uhr. Die Ab-
rechnung ist am Samstag von 13.00 – 13.30 Uhr. 
Kontakt-Tel. 07575/4046 oder  0178 1377523  
 
 
 

 
 

In der Fasnetszeit bieten wir 
Saure Kutteln 

 
Am Aschermittwoch empfehlen wir 

Fisch, Schnecken, Muscheln und  
vieles mehr … 

 
Am 14. März beginnen wir wieder mit dem 

Wirtschaftssingen 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

 Vom 2. März bis 16. März machen wir Betriebsferien. 
 
 
 

 

 

Der SV Kreenheinstetten/Leibertingen 
lädt ab diesem Jahr immer am ersten 

Freitag im Monat alle Fans, Sponsoren, 
Freunde, Gönner und alle, die den 
Freitagabend in gemütlicher Runde 

verbringen, wollen ins Sportheim ein. 
Das Sportheim hat hierbei immer ab 
19:30 Uhr geöffnet. Natürlich bieten 
wir auch immer etwas zu Essen an. 

 
Der SVKL freut sich 

auf Euch!!! 
gez. Die Vorstandschaft 

 
 
 

 


